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 Veröffentlicht am 14.03.1995

Norm

ASVG §253d Abs2

Rechtssatz

Nach § 253 d Abs 2 ASVG fällt die vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit mit dem Tag weg, an

dem der Versicherte eine unselbständige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, wobei nicht die tatsächlich

ausgeübte Arbeitsleistung entscheidend ist, sondern das Erwerbseinkommen. Hier: Krankenstand mit Anspruch auf

Entgeltfortzahlung gegen den Dienstgeber ist Erwerbseinkommen.
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Schlagworte
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